
 AK BARRIEREFREIES OTTOBRUNN  

 Angebot der Fortbildung:  

 

 

Selbst-Erfahrung von 

Barrierefreiheit im Rollstuhlparcours 

und in der Gemeinde Ottobrunn 



AK BARRIEREFREIES OTTOBRUNN 

 

FÜR INTERESSIERTE 
GEMEINDERÄTE/INNEN UND 
GEMEINDEMITARBEITER/INNEN 
DER GEMEINDEN OTTOBRUNN UND 
NEUBIBERG  



Grundschule  

an der  

Lenbachallee 

Eingang nach neuer 

Pflasterung!!! 



 

Gymnasium Höhenkirchen – Siegertsbrunn: 

Rampe für Rollstuhlfahrer (ohne Podeste 

und mehr als 6% Steigung) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasium Höhenkirchen –Siegertsbrunn: Zuweg 

zur Rollstuhlrampe: Pflaster/ Randstein/ Stempen 



STATISTIK: BEHINDERUNG IN DEUTSCHLAND 
(STAT. BUNDESAMT, 9/2010) 

 fast 10 Millionen behinderte Menschen im Jahr 

2009 

 d.h. jeder neunte Einwohner (11,7%)  

 rund 7,1 Millionen Menschen schwerbehindert 

(mehr als 50% GdB) 

 gegenüber 2005 ist die Zahl der behinderten 

Menschen um 11% gestiegen 

 v.a. bei älteren Menschen: 72% waren 55 Jahre 

oder älter 

 



ANTEIL DER BEHINDERUNGEN: 

 körperliche Behinderungen  (64%): v.a. Beeinträchtigung 

innerer Organe und Organsysteme , 

Funktionseinschränkungen der Gliedmaßen, Wirbelsäule und 

Rumpf 

 neurologische Störungen (9%) 

 geistige und seelische Behinderungen (10%) 

 5% Blinde und Sehbehinderte 

 4% Sprach-, Gehör- oder Gleichgewichtsgeschädigte 

(amtlich anerkannte Behinderungen laut  Versorgungsamt) 

 



URSACHEN FÜR BEHINDERUNG: 

 82 % durch Krankheit (Multiple     

    Sklerose,…) 

  4% angeborene Behinderung 

  2 % Unfall/ Berufskrankheit 

  10% sonstige Ursachen 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Selbst-Erfahrung der 
Barrieren im Alltag 

Gesteigertes 
Problembewusstsein 

Veränderung im 
Umgang mit 

gehandicapten 
Personen 



DER ROLLSTUHLPARCOURS MIT RAMPEN, 

TÜREN…. 



1. GEFÜHL FÜR DEN ROLLSTUHL BEKOMMEN 



2. ALLTAGSSITUATIONEN AUSPROBIEREN 



RECHTLICHE GRUNDLAGEN:  

 GG:  Artikel 3, Abs. 3, Satz 2: 

 Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden. 

 

 Bayr. Bauordnung (kein Gesetz!):  

Abschnitt VII - Besondere bauliche Anlagen - Art. 51 

Barrierefreies Bauen 

(1) 1 Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, 

die öffentlich zugänglich sind, müssen (….) so errichtet und 

instand gehalten werden, dass sie von Menschen mit 

Behinderung, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern 

barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe 

zweckentsprechend genutzt werden können. 

 



1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, 

2. Tageseinrichtungen für Kinder, 

3. Sport- und Freizeitstätten, 

4. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

5. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 

6. Verkaufsstätten, 

7. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

(3) Bei bereits bestehenden baulichen Anlagen im Sinn 

der Absätze 1 und 2 soll die Bauaufsichtsbehörde 

verlangen, dass ein gleichwertiger Zustand hergestellt 

wird, wenn das technisch möglich und dem Eigentümer 

wirtschaftlich zumutbar ist. 

(4) … am Anfang und am Ende jeder Rampe ein Podest, 

alle 6 m ein Zwischenpodest (mind 1,50m Länge) 

 



UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION 
Artikel 9 Zugänglichkeit  

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige 
Lebensführung und die volle Teilhabe in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten 
geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit 
Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen 
Umwelt, zu Transportmitteln, Information und 
Kommunikation, einschließlich Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu 
anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit 
in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen zu 
gewährleisten.  

Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von 
Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter 
anderem für  

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in 
Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, 
medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;  

…..c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen anzubieten; 

 



UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION 

 

Artikel 24 Bildung  

(1) Recht auf Bildung: integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und 

lebenslanges Lernen mit dem Ziel,  

…..b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der 

Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen 

und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden 

Schulen haben;  

……(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit 

Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen 

Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, 

Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck 

stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen 

angemessene Vorkehrungen getroffen werden.  

 



UN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION 

Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, 

Freizeit und Sport  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit 

Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben 

teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen  

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben;  

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und 

anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben;  

c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie 

Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, 

so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler 

kultureller Bedeutung haben.  

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu 

Dienstleistungen der Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, 

Freizeit- und Sportaktivitäten haben.  



 




